
 

 

Wichtige Mitteilung 
der Stadtverwaltung Bad Kreuznach 

zur Schulbuchausleihe 
für das Schuljahr 2025/2026 

 
 

Termine und Fristen: 
 
Liebe Eltern, 
 

nachfolgend erhalten Sie einige Informationen zur Antragstellung und darüber, welche Unterlagen 
dem Antrag beigefügt werden müssen. 
 

Vorgehensweise: 
 

1.) Prüfen Sie, ob Sie Sozialleistungen erhalten oder ein geringes Einkommen haben 
(hier bitte die Einkommenstabelle im Antrag beachten). 

 
2.) Trifft dies zu, dann  

 

 beide Seiten des Antragsformulars (Papierform) ausfüllen und 
unterschreiben.
  

 Einkommensnachweis (Steuerbescheid) vom Jahresbruttoeinkommen im Jahr 
2023 oder 2024 
oder 
Bewilligungsbescheid über Sozialleistungen (Sozialhilfe, Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz, Bürgergeld etc.) beifügen. 

 
3.) Den Antrag und die Nachweise über das Einkommen oder die Sozialleistungen  

bis zum 15. März 2025 an die Stadtverwaltung Bad Kreuznach übersenden. 
 
 Per Mail: Unterlagen  als PDF-Datei eingescannt  an die Mailadressen (s. unten) 
 Per Post: an Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Kornmarkt 5, 55543 Bad 

Kreuznach 
 

 !!! Für jedes Schuljahr ist eine erneute Antragstellung erforderlich !!! 
 
Nähere Informationen zur Schulbuchausleihe entnehmen Sie bitte dem Merkblatt, das Sie zusammen mit dem 
Antragsformular für die Lernmittelfreiheit von der Schule erhalten oder unter: www.lmf-online.rlp.de. 

 

Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung Bad Kreuznach: 
Frau Gaul  L-Z (Tel.: 0671/800-758; E-Mail: ina.gaul@bad-kreuznach.de ) 
Herr Erbas A-K(Tel.: 0671/800-770; E-Mail: kadir.erbas@bad-kreuznach.de ) 
Kornmarkt 5, 55543 Bad Kreuznach  
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